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1. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Teilnahme an einer Autorallye mit der Gefahr von Sach- und 
Personenschäden (Personenschäden) einschließlich Folgeschäden sowohl für den Teilnehmer als 
auch für Dritte verbunden ist. 
Der Teilnehmer erklärt, dass er diese Risiken ausdrücklich akzeptiert und die Folgen dieser Risiken 
vollumfänglich trägt, wenn er davon Kenntnis erlangt. Der Teilnehmer erklärt, dass dies auch für die 
aus der Teilnahme entstehenden Risiken im Zusammenhang mit der Ansteckungsgefahr mit dem 
Corona-Virus gilt. 
 
2. Der Teilnehmer akzeptiert und erkennt an, dass die Rennorganisatoren, Sponsoren und das Rallye-
Team keinerlei Haftung übernehmen für (i) Schäden, die dem Teilnehmer durch die Teilnahme an 
einer Veranstaltung entstehen, oder (ii) Schäden, die Dritten dadurch entstehen der an der 
Veranstaltung teilnehmenden Teilnehmer. 
Der Teilnehmer erklärt, dass er/sie Rotary Deventer/Stichting Community Service, den Setter, das 
Rallyekomitee, die Sportkommissare und die Sponsoren nicht haftbar machen oder abhalten werden 
und dass er/sie jeden von ihnen von Ansprüchen Dritter wegen Schäden freistellen wird die ihnen 
durch die Teilnahme des Teilnehmers an der Veranstaltung entstehen. 
Unter Schaden in diesem Absatz wird verstanden: alle Vermögensschäden (einschließlich Sach- und 
Personenschäden und Folgeschäden) und sonstige Nachteile wie immaterielle Schäden. 
Die Erklärung in diesem Artikel 2 umfasst auch die Haftung für das Risiko einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus, unabhängig davon, ob Rotary Deventer/Foundation Community Service, der 
Dispatcher, das Rallyekomitee, die Ordner und/oder die Sponsoren die Gesetze und Vorschriften 
vollständig eingehalten haben . 
 
3. Der Teilnehmer erklärt, dass während der Veranstaltung das zur Teilnahme an einer Veranstaltung 
verwendete Kraftfahrzeug zumindest gegen das gesetzliche Haftpflichtrisiko versichert ist. 
 
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Teilnahme an einer Autorallye als versichertes Risiko in seiner 
Police ausgeschlossen sein kann. Der Teilnehmer erklärt, sofern dies auf ihn zutrifft, hierfür eine 
gesonderte/zusätzliche Versicherung abgeschlossen zu haben, die auch während der Veranstaltung 
die Risiken und die Haftung nach dem Kraftfahrt-Haftpflichtgesetz (WAM) vollumfänglich abdeckt. 
 
4. Wenn das Kraftfahrzeug in den Niederlanden zugelassen ist, muss es ggf. über eine gültige TÜV-
Prüfung oder eine gleichwertige Inspektion verfügen, wenn das Kraftfahrzeug im Ausland zugelassen 
ist. Der Teilnehmer erklärt, dass das Kraftfahrzeug dem entspricht. 
 
Der Teilnehmer erklärt, dass der Fahrer mindestens 18 Jahre alt ist und im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis ist und dass während der Veranstaltung kein Wechsel zwischen Fahrer und Navigator 
der Crew erfolgt, wenn nicht beide über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen und/oder nicht beide die 
vom Versicherer des teilnehmenden Fahrzeugs festgelegten Anforderungen zum Führen des 
Fahrzeugs erfüllen. 
 
5. Der Teilnehmer erklärt, körperlich und geistig gesund und fit genug zu sein, um an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 
 
 
 
 



6. Der Teilnehmer hat die Standardbestimmungen, die Sonderbestimmungen und/oder die 
herausgegebenen Merkblätter der Veranstaltung gelesen und erklärt, die geltenden Bestimmungen 
einzuhalten und alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und/oder Vorschriften und 
Anordnungen der zuständigen Behörden einzuhalten. 
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